Evang. Kirchenbezirk Brackenheim

Bezirkssatzung

in der Fassung des Beschlusses der Bezirkssynode vom 19.Sept. 2003

I. Allgemeines

§ 1

Bezirkssynode

Für die Zusammensetzung der Bezirkssynode gelten die §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 1 KBO in der jeweils gültigen Fassung.

Das geschäftsführende Vorstandmitglied der Kinderheimat Kleingartach und der/die Leiter/Leiterin des Alten- und Pflegeheims „Haus Zabergäu“ in Brackenheim gehören der Bezirkssynode kraft Amtes an.

§ 2

Kirchenbezirksausschuss

Der Kirchenbezirksausschuss besteht aus den in § 16 Abs. 1 KBO genannten Mitgliedern.

§ 3

Diakonischer Bezirksausschuss

Die Zusammensetzung des Diakonischen Bezirksausschusses richtet sich nach Nr. 2 der Diakonischen Bezirksordnung in der jeweils gültigen Fassung. Die Zahl der nach Nr. 2.1 a von der Bezirkssynode zu wählenden Mitglieder wird auf 7 festgesetzt.

§ 4

Mitgliedschaften in Kirchlichen Verbänden usw.

Der Kirchenbezirk

· ist Mitglied des „Kirchenbezirksverband Evang. Tagungsstätte Löwenstein“ 

· ist Mitglied des „Kreisdiakonieverband Heilbronn“ (ab 01.01.1996)

· bildet zusammen mit dem Förderverein des Evang. Jugendwerks Bezirk Besigheim e.V. die Gesellschaft bürgerlichen Rechts „Evang. Jugendfreizeitheim Zaberfeld GBR“.

§ 5

Diakoniestation

(1) Der Evang. Kirchenbezirk Brackenheim unterhält und betreibt als Rechtsträger eine Sozialstation, die den Namen „Diakonie-/Sozialstation Brackenheim-Güglingen“ führt.

(2) Die Station ist mit ihren Diensten dem Diakonischen Werk der Evang. Kirche in Württemberg e.V. angeschlossen.

(3) Der Einzugsbereich umfasst die evang. Kirchengemeinden Brackenheim, Botenheim, Cleebronn, Dürrenzimmern, Eibensbach, Frauenzimmern, Güglingen, Haberschlacht, Hausen a.d.Z., Leonbronn, Meimsheim, Michelbach a.H., Neipperg, Ochsenburg, Pfaffenhofen, Weiler a.d.Z., Zaberfeld und die bürgerlichen Gemeinden Brackenheim, Cleebronn, Güglingen, Pfaffenhofen und Zaberfeld.

(4) Da der Dienst der Station im Einvernehmen mit dem Diakonischen Bezirksausschuss nicht von der Diakonischen Bezirksstelle wahrgenommen wird ( Nr. 2.8 Diakonische Bezirksordnung), wird zur Verwaltung der beschließende Ausschuss „Diakoniestation“ gem. § 14 Abs. 3 Satz 1 KBO gebildet.

Mitglieder sind:

· der Vorsitzende des Kirchenbezirksausschusses

· fünf von der Bezirkssynode gewählte Mitglieder aus dem Einzugsbereich der Diakoniestation

· ein Mitglied des Diakonischen Bezirksausschusses

· der Geschäftsführer mit beratender Stimme.

Aufgaben:

Der beschließende Ausschuss hat die in § 14 Abs. 3 Satz 2 KBO beschriebenen Aufgaben. Nicht zu den Aufgaben gehören, da diese in der Zuständigkeit der Bezirkssynode bzw. des Kirchenbezirksausschusses bleiben:

· Feststellung des Haushaltsplans und der Jahresrechnung

· Entlastung des Geschäftsführers

· Personalentscheidung bezüglich der Geschäftsführung und der Pflegedienstleitung.

§ 6

Fachberatung für Kindergärten

Beim Kirchenbezirk wurde ab 01.01.1991 eine Fachberatung für Kindertagesstätten i.S. von § 1 Abs. 1 VO über die Begleitung Evang. Kindertagesstätten eingerichtet. Für Anstellung und Entlassung sowie Fachaufsicht gilt die oben genannte Verordnung, d.h. es ist der Diakonische Bezirksausschuss zuständig.

II. Regelungen der Bezirkssynode gemäß Abschnitt VII der Grundsätze zur Festlegung und Verteilung des Anteils der Kirchengemeinden am Aufkommen der einheitlichen Kirchensteuer (Verteilgrundsätze)

§ 7

Zuweisungsplanung

(1) Der Kirchenbezirksausschuss legt den Bedarfszuweisungen an die Kirchengemeinden eine Planung über einen Zeitraum von fünf Jahren einschließlich des laufenden Haushaltsjahres zugrunde. Auf der Einnahmenseite werden die nach der mittelfristigen Finanzplanung der Landeskirche zu erwartenden Kirchensteuereinnahmen, auf der Ausgabenseite wird der zu erwartende Kirchensteuerbedarf der Kirchengemeinden auf Grund von deren Bedarfsanmeldungen zu Grunde gelegt. Die Kirchengemeinden und der Kirchenbezirk haben hierfür die für den Planungszeitraum vorgesehenen Baumaßnahmen und sonstigen Investitionen, die Stellenpläne und die vorgesehenen erheblichen Änderungen in ihren Aufgabengebieten dem Kirchenbezirksausschuss möglichst frühzeitig mitzuteilen, ebenso den Umfang der hierfür jeweils vorgesehenen Bedarfszuweisungen.

(2) Der Kirchenbezirksausschuss hat, in Bindung an die Bezirkssatzung und die darauf ergangenen Beschlüsse, der Bezirkssynode in seiner Planung die Bedarfsanmeldungen mit den finanziellen Möglichkeiten in Ausgleich zu bringen.

(3) Der Kirchenbezirksausschuss berichtet jährlich der Bezirkssynode über die Zuweisungsplanung und deren Umsetzung.

§ 8

Verfügbare Mittel der Kirchengemeinden

(Einsatz eigener Mittel, Verbleib der Erübrigungen)

(1) In Abweichung zu Abschnitt VI Nr. 2.1 der Verteilgrundsätze sind bei der Feststellung des Bedarfs folgende Mittel der Kirchengemeinden nicht zur Minderung der Kirchensteuerbedarfszuweisungen in Ansatz zu bringen (frei verfügbare Mittel):

a) die Einnahmen aus Eigenopfern bei HHSt. 011.21 und aus Kirchgeld bei HHSt. 91.016,

b) nicht zweckbestimmte Spenden und Zuwendungen von Todes wegen,

c) der Erlös aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, soweit er nicht für notwendige Ersatzbeschaffungen in Anspruch genommen wird.

(2) In Abweichung von Abschnitt VI Nr. 2.2 der Verteilgrundsätze sind bei der Feststellung des Bedarfs die folgenden Mittel der Kirchengemeinden als bedarfsmindernd in Ansatz zu bringen:

a) nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus Personalostenansätzen im Haushaltsplan; diese Mittel sind einer Personalkostenrücklage zuzuführen,

b) die Mittel in den Personalkostenrücklagen nach näherer Bestimmung des Kirchenbezirksausschusses,

c) die Mittel in den Ausgleichsrücklagen nach näherer Bestimmung durch den Kirchenbezirksausschuss,

d) die Mittel in den übrigen zweckbestimmten Rücklagen, soweit nicht § 63 Abs. 5 HHO entgegensteht oder die Mittel aus frei verfügbaren Mitteln angesammelt sind oder aus nicht verbrauchten Haushaltsmitteln in bisher schon pauschalierten Ausgabenbereichen stammen.

e) nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus der Bedarfszuweisung für den laufenden Kindergartenbetrieb und die Ausbildungsvikariate.

Erübrigungen können in den Folgejahren zur Finanzierung von Mehrausgaben für denselben Zweck verwendet werden.

Erübrigungen bei den Gebäudeunterhaltungsmitteln ( Gruppierung 5100) in den Kindergärten werden auf eine gesonderte Gebäudeunterhaltungsrücklage gebucht.

f) die Zinseinnahmen der Kirchengemeinde (HHSt. 8300.1100)

g) Miet- und Pachteinnahmen aus der Vermietung und Verpachtung ( Gruppierungen 12xx)

(3) Die frei verfügbaren Mittel nach Abs. 1, die nicht verbrauchten Haushaltsmittel (Überschuss) sofern sie nicht nach Abs 2 bedarfsmindernd eingesetzt werden, und nicht benötigte Mittel aus Pauschalbeträgen (für Sachkosten, § 10 Abs. 1a)) stehen zur Verfügung zur Deckung der Ausgabensätze:

a) für den Schuldendienst im Rahmen der genehmigten Tilgungspläne, 

b) für die Sachkosten, soweit sie den Pauschalbetrag ( § 10 Abs. 1 a) übersteigen 

                 ( entsprechendes gilt bei anderen Pauschalzuweisungen )

c) für solche Ausgaben, die der Kirchenbezirksausschuss nach einheitlichen Grundsätzen nicht als Bedarf anerkannt hat,

d) für Investitionen und Rücklagenzuführungen für Investitionen.

§ 9

Feststellung des Bedarfs, Pauschalierungen

(1) Entsprechend Abschnitt VI Nr. 3.2 der Verteilgrundsätze sind für die Feststellung des Bedarfs zu Grunde zu legen:

a) die Pauschalbeträge für Sachkosten in Anlehnung an die Empfehlung des Oberkirchenrats im Haushaltserlass; die Bezirkssynode legt die Pauschalbeträge jährlich durch Beschluss fest;

b) für die laufende Gebäudeunterhaltung ein Betrag in Höhe von 3,58 % des Brandversicherungsanschlags (Wert 1914); die Bezirkssynode kann den Prozentsatz durch Beschluss für das jeweils nächste Haushaltsjahr erhöhen oder auf bis zu 2,56 % ermäßigen und festlegen, dass ggf. ein Teil der Mieteinnahmen zusätzlich der Gebäudeunterhaltungsrücklage zugeführt wird.

(2) Für folgende Ausgabenbereiche werden Höchstsätze je Gemeindeglied festgelegt, die aus Kirchensteuerbedarfszuweisungen gedeckt werden können:

· die Beiträge für Weltmission in der vom Oberkirchenrat empfohlenen Höhe.

(3) Zur Deckung der Ausgabenansätze für Investitionen und Rücklagenzuführungen für spätere Investitionen werden Kirchensteuermittel grundsätzlich nicht zugewiesen. Die Kirchenbezirkssynode kann jährlich festsetzen, dass ein bestimmter Prozentsatz des Zuweisungsbetrags für den Kirchenbezirk für Bedarfszuweisungen für Bauinvestitionen zur Verfügung steht. Der Kirchenbezirksausschuss weist diese Mittel im Rahmen einer Übersicht über die Baumaßnahmen (Bauübersicht) nach der dort festgelegten Rangfolge zu.

§ 10

Stellengenehmigung, Stellenabbau, Maßnahmen zum Haushaltsausgleich

(1) Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltspläne der Kirchengemeinden entscheidet der Kirchenbezirksausschuss nach Maßgabe dieser Bezirkssatzung über die Neuerrichtung, Umwidmung oder Umschichtung von Stellen und über die Notwendigkeit einer Stellenreduzierung. Soweit Personalstellen genehmigt werden, die anders als durch die Zuweisung von Kirchensteuern finanziert sind, muss hinreichend sichergestellt sein, dass diese Finanzierung langfristig gesichert ist.

(2) Zur Beseitigung drohender Ungleichgewichte zwischen dem zur Verfügung stehenden Zuweisungsbetrag und dem Bedarf an Kirchensteuermitteln, ermächtigt die Bezirkssynode den Kirchenbezirksausschuss, in den von ihm festgelegten Aufgabenbereichen die Wiederbesetzung frei werdender Stellen im Kirchenbezirk und in den Kirchengemeinden um bis zu sechs Monate zu verschieben, wenn nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen die Stellen besetzt werden müssen. Die dadurch eintretenden Personalkosteneinsparungen sind in den folgenden Haushaltsjahren bei der Bedarfsfestsetzung zu berücksichtigen.

§ 11

Härtefonds

1) Der Härtefonds wird aus nicht verteilten Kirchensteuermitteln gebildet, die bis zum 31.12.2003 beim Kirchenbezirk für die Gesamtheit der Kirchengemeinden für die laufenden Haushalte angesammelt wurden. Zu einer evtl. Aufstockung dieser Mittel kann von der Kirchenbezirkssynode eine Vorwegentnahme aus der jährlichen Kirchensteuerzuweisung beschlossen werden. Der Härtefonds soll mindestens 20.000 € betragen.

2) Für den Härtefonds gelten folgende Regelungen:

Von den Kirchengemeinden sind alle Einnahmen zur Finanzierung aller Ausgaben zu verwenden, es sei denn, die Mittel wurden zweckbestimmt –auch für bestimmte Aufgabenbereiche aus Steuermitteln (s. § 8 Abs. 1e)  zur Verfügung gestellt. Dabei ist auf einen dauerhaften Ausgleich der Haushalte zu achten. Reichen die laufenden Einnahmen nicht aus, können mit Genehmigung des Kirchenbezirksausschusses ausnahmsweise auch die aus Kirchensteuermitteln gebildeten Rücklagen verwendet werden. Können danach unabweisbare und unvorhersehbare Ausgaben oder von Kirchengemeinden nicht zu vertretende  Einnahmeausfälle nicht finanziert werden, können Mittel aus dem vom Kirchenbezirk verwalteten Härtefonds bewilligt werden. Die Finanzkraft der einzelnen Kirchengemeinden ist angemessen zu berücksichtigen.

Entsprechende Anträge sind zu begründen. Der Kirchenbezirksausschuss entscheidet über diese Anträge, dabei können auch Auflagen festgelegt werden.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Bezirkssatzung tritt am 01.01.2004 in Kraft. Sie bedarf der Genehmigung des Oberkirchenrats.

Brackenheim, den

.........................................................                                                 ...........................................

(Vorsitzende der Bezirkssynode)                                                                       (Dekan)

Obenstehende Bezirkssatzung wird genehmigt !

Stuttgart, den

...........................................................

(Oberkirchenrat)
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